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Darum geht es:

✓Wer kann radiologische Gutachten ver-
fassen?
✓Was erwarten Auftraggeber (nicht) von
einem Sachverständigen?
✓Guidelines und Tipps zur Erstellung von
Gutachten.

Warum sind Gutachten wichtig
und wo kann man ihnen
begegnen?

Oft sind sie als unangenehme Schreib-
tischarbeit, anstrengende Zeitfresser und
unkollegiales Fehlersuchen verpönt: ra-
diologische Gutachten. Nichtsdestotrotz
steigt die Nachfrage nach medizinischen
Gutachten in den letzten Jahren eben-
so wie die qualitativen Anforderungen
zunehmen. Vermehrte Dokumentation,
Fortschritt in der bildgebenden Diagnos-
tik und nicht zuletzt auch ein Wandel
des Arzt-Images in der Gesellschaft sind
mögliche Erklärungsansätze. Entschei-
dungsträgern in Justiz, Versicherungen,
Berufsgenossenschaften und Behörden
fehlt regelmäßig die notwendige medizi-
nische Sachkunde für Entscheidungen, die
dann jedoch enorme Auswirkungen ha-
ben: für den Einzelnen, für die Gesellschaft
und auch für das Gesundheitswesen. Trotz
der zunehmenden Bedeutung von radio-
logischen Gutachten ist ihr Stellenwert
in Studium und Facharztweiterbildung
oft nur gering. Während in einigen Aus-

bildungsstandorten zumindest einzelne
Gutachtennachweise (natürlich fachärzt-
lich vidiert) zur Facharztreife vorgelegt
werden müssen, ist vielerorts die Beteili-
gung an einer Begutachtung in der Aus-
und Weiterbildungszeit nicht vorgesehen.

Wer kommt als Gutachter in Frage?

Auch wenn für die Tätigkeit als Sachver-
ständiger grundsätzlich keine formale Be-
rufsqualifikation erforderlich ist, sind me-
dizinische Sachverständige in aller Regel
approbierte Ärzte mit Facharztqualifikati-
on.GenerellwerdeneineaktiveBetätigung
in dem entsprechenden Feld sowie Grund-
kenntnisse über die entsprechende Recht-
sprechung erwartet [1, 2]. Für gerichtli-
che/gerichtlich vereidigte Sachverständi-
ge gibt es in Deutschland, Österreich und
der Schweiz unterschiedliche Anforderun-
gen, die zusätzliche Qualifikationskriteri-
en beinhalten können [1, 3, 4]. In Öster-
reich bedarf es beispielsweise der Eintra-
gung in die Liste der allgemein beeideten
und gerichtlich zertifizierten Sachverstän-
digen, welche in der Regel eine Appro-
bation, ausreichend Berufserfahrung, eine
Prüfung im Verfahrensrecht und weitere,
je nach Bundesland teils unterschiedliche
Kriterien erfordert.

Regelmäßig setzt diegutachterliche Tä-
tigkeit ein besonderes Maß an praktischer
Erfahrung und überdurchschnittliche wis-
senschaftliche Kenntnisse voraus. Bei je-
der Gutachtenanfrage sollte ein gewis-
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Tab. 1 Gliederungsvorschlag für Gutachten in freier Form
A Rubrum Angaben zu Gutachter, Auftraggeber, Patient, Aktenzeichen und Datum

B Inhalts-
verzeichnis

Erleichtert eine schnelle Orientierung; insbesondere bei längeren Gut-
achten empfehlenswert

C Gutachten-
auftrag

Vorgegebene Fragestellung, Kriterien und Annahmenwiederholen (For-
mulierungen aus dem Beweisbeschluss oder Auftragsschreibenwortge-
treu mit Datum übernehmen)

D Vorliegende
Unterlagen

Vorliegende Unterlagen benennen, aufgegliedert in:
1. mit dem Gutachtenauftrag übersandt,
2. vom Patienten vorgelegt,
3. vom Gutachter in Abstimmungmit dem Auftraggeber selbst beschafft

E Sachverhalt Darstellung des Sachverhalts unter Zugrundelegung:
1. vorliegender Unterlagen,
2. eigener Untersuchung des Patienten,
3. fremder/konsiliarischer Untersuchung bei der Begutachtung

F Medizinische
Beurteilung

Nach eigener Gliederung verfasste Gesamtbewertung:
1. bei mehreren Erkrankungskomplexen nach Bedeutung für die gutach-
terliche Fragestellung angeordnet,
2. innerhalb einzelner Erkrankungskomplexe chronologisch sortiert
Dabei stets Erläuterung der zugrundegelegtenmedizinischen und wis-
senschaftlichen Standards, ggf. ergänzt um Angaben zu eigenen Erfah-
rungswerten

G Beantwortung
der Fragen an
den Gutachter

Jeweils wortgenaueWiedergabe der Fragestellung vor der Antwort, evtl.
auch Übernahme der Frage in die Antwortformulierung

H Vorschlag
weiterer Be-
gutachtungen

Falls im Gutachtenauftrag erbeten oder wenn für die Schlüssigkeit des
Gutachtens unabdingbar

senhafter Arzt kritisch prüfen, ob er über
dienotwendigeErfahrungundKompetenz
verfügt, und ggf. proaktiv die Einholung
von Zusatzgutachten vorschlagen. Das gilt
insbesondere für Querschnittsfächer wie
die Radiologie. Aus persönlichen Gründen
kommt im Einzelfall als Gutachter nicht in-
frage, wessen sachliche oder persönliche
Unabhängigkeit in Bezug auf den konkre-
ten Fall (bspw. bei persönlicher Verbun-
denheit oder Kollegen im nahen Umfeld)
anzweifelbar ist.

Welche Fragen soll ein Gutachten
beantworten?

Medizinische Gutachten werden beauf-
tragt, weil dem Auftraggeber – etwa
dem Gericht – die erforderliche eigene
Sachkunde fehlt, um medizinische Sach-,
Kausalitäts- oder Bewertungsfragen zu
beantworten [1, 5]. Daher gibt der Auf-
traggeber die aus seiner Sicht entschei-
dungserhebliche konkrete Fragestellung
und ggf. die maßgeblichen Kriterien und
Annahmen für die Begutachtung vor. Der
Gutachter ist an diese Vorgaben gebun-
den. Falls aus medizinischer Sicht Zweifel
an der Sinnhaftigkeit der Fragestellung,

der heranzuziehenden Kriterien oder der
zugrunde gelegten Annahmen bestehen,
sollten diese vor der Begutachtung mit
dem Auftraggeber geklärt werden. Soll-
ten keine klaren Fragestellungen, Kriterien
oder Annahmen vorgegeben sein, ist es
sinnvoll, dies festzuhalten und die an-
gewendeten Annahmen im Gutachten
eindeutig zu benennen.

Sachfragen können im radiologischen
Tätigkeitsfeld unter anderem sein: Hat der
Patient eine Hirnblutung/HWS-Distorsion/
Fraktur erlitten? Während medizinische
Sachfragen in aller Regel klar beantwortet
werden können, ist die Beantwortung
von Kausalitäts- und Bewertungsfragen
deutlich komplexer. Beispiele für Kausa-
litätsfragen sind: Ist die diagnostizierte
Erkrankung/Verletzung auf den Unfall/die
berufliche Tätigkeit/eine Misshandlung
zurückzuführen? Bewertungsfragen be-
ziehen sich beispielsweise darauf, ob ein
gewisser Grad der Behinderung [6] oder
eine Minderung der Erwerbsfähigkeit
vorliegt.

Naturgemäß hängt die Beantwortung
von Kausalitäts- und Bewertungsfragen in
besonderem Maße von den persönlichen
Erfahrungswerten des Gutachters, dem

aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis-
stand und einer ganzen Reihe weiterer
Faktoren ab. Häufig wird eine Kausalitäts-
frage nur mit der Angabe einer gewis-
sen Wahrscheinlichkeit zu beantworten
sein. Die Anforderungen an den Grad
der Wahrscheinlichkeit variieren dabei
in den unterschiedlichen Rechtsgebieten
(z. B. Straf-, Zivil- oder Sozialrecht) und
je nach Perspektive (z. B. Belastung oder
Entlastung). Deshalb müssen die heran-
gezogenen Erfahrungswerte, Daten und
übrigen Faktoren immer möglichst präzise
benannt und ihre Aussagekraft aus medi-
zinischer Sicht erläutert werden. Gerade
bei Kausalitäts- und Bewertungsfragen
muss der medizinische Gutachter nicht
nur die Fragestellung selbst beantwor-
ten, sondern auch die seiner Beurteilung
zugrunde gelegten Parameter für einen
verständigen Leser in klar nachvollziehba-
rer Art und Weise darlegen. Es muss also
für den medizinischen Laien überprüfbar
sein, wieso der Sachverständige zu seiner
Schlussfolgerung gekommen ist. Vor die-
sem Hintergrund empfiehlt es sich nicht
nur, den Stand der Wissenschaft und die
angewandten Methoden darzulegen, son-
dern ggf. auch eigene Erfahrungswerte
klar zu benennen.

Was erwartet der Jurist (nicht) von
einemGutachten?

Weil die fehlende eigene medizinische
Sachkunde des Auftraggebers und nicht
dessen fehlende Rechtskunde Anlass für
die radiologische Begutachtung ist, soll-
te vermieden werden, rechtlich besetzte
Begriffe zu verwenden oder juristische
Wertungen vorzunehmen. Insbesonde-
re gehört die Beantwortung von Beweis-
und Rechtsfragen nicht zurmedizinischen
Gutachtertätigkeit. Es verbietet sich daher
jeder Diskurs über die Sinnhaftigkeit der
Fragestellung oder gar einer Rechtsnorm
[7]. Gegenteiliges kann nicht nur zu Ver-
wirrung, sondern schlimmstenfalls zur
Entwertung des Gutachtens führen.

Insgesamt sollte ein gut verwertbares
Gutachten die aufgeworfenen medizini-
schen Fragestellungen so eindeutig wie
möglichbeantworten,klar strukturiertund
in verständlicher Sprache verfasst sein –
also insbesondere ohne übermäßige Ver-
wendung medizinischer Fachtermini aus-
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Infobox 1

Tipps und Kniffe beim Erstellen eines
Gutachtens
Tipp 1: Aussagen so klar wie möglich und für
Laien verständlich treffen. Im Idealfall kann
ein Grad der Wahrscheinlichkeit angegeben
werden.

Tipp 2: Über (mögliche) Befangenheit,
Zeitmangel oder fehlender Expertise
frühzeitig informieren und ggf. das Gutachten
ablehnen.

Tipp 3: Vorgegebene Fragestellung und
grundlegende Annahmen berücksichtigen
und nicht im Gutachten hinterfragen; im
Zweifel vorab mit dem Auftraggeber klären.

Tipp 4: Klar zwischen Sach-, Kausalitäts- und
Bewertungsfragen unterscheiden.

Tipp 5: RechtlicheWertungen und rechtlich
besetzte Begriffe vermeiden.

Tipp 6: Vergütung, Haftungsfragen und
Versicherungsschutz vorab klären.

Tipp 7: Gegebenenfalls Einwilligung zu
Untersuchungen und Entbindung von
der Schweigepflicht gegenüber dem
Auftraggeber in Bezug auf das Gutachten
einholen.

Tipp 8: Neuerliche oder prophylaktische
medizinische Handlungen empfehlen,
falls deren Notwendigkeit (erst) im
Begutachtungsprozess ersichtlichwird.

Tipp 9: Zusatzgutachten empfehlen, falls
ein Teilbereich der gutachterlichen Tätigkeit
nicht ausreichend durch die eigene Expertise
abgedeckt wird.

Tipp 10:Gutachten abschließendnoch einmal
auf Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit
prüfen.

kommen. Als Hilfsmittel zur Veranschauli-
chung bieten sich im radiologischen Gut-
achten ausgewählte Bilder an, diemit Pfei-
len und Erklärungen versehen werden. In
manchen Fällen können 3-D-Rekonstrukti-
onen zumbesserenVerständnis beitragen.
Für die Begutachtung kann nicht nur die
aktuelle, sondern auch die zum Zeitpunkt
des zu untersuchenden Vorfalls bekannte
Datenlage maßgeblich sein. Das gilt so-
wohl für die Informationen über den Sach-
verhalt selbst (z. B. Informationenüberden
Patienten, die einem behandelnden Arzt
zugänglich waren) als auch für wissen-
schaftliche Erkenntnisse und die gängige

Behandlungspraxis. Falls vorhanden, ist es
sinnvoll, auf Vorgutachten und -befunde
Bezug zu nehmen, auchwenn diese die ei-
gene Beurteilung nicht ersetzen. Ein mög-
licher Widerspruch sollte ausdrücklich be-
nannt und begründet werden.

Welchen Aufbau sollte ein
Gutachten haben?

Grundlegend kann zwischen Formular-
gutachten und Gutachten in freier Form
unterschiedenwerden. Atteste und Befun-
de zählen nicht zu Gutachten im eigentli-
chen Sinn. Formgutachten werden häufig
von privaten Unfall- und Lebensversiche-
rungen eingesetzt. Aus Sicht des Auftrag-
gebers sind sie oft zeit- und kosteneffi-
zient. Allerdings kann die Begutachtung
komplexer Sachverhalte in Formularform
beimAuftraggeber zu fehlerhaften Schlüs-
sen führen. Daher ist es ggf. ratsam, dem
Auftraggeber frühzeitig eine Änderung in
den freien Gutachtenstil zu empfehlen.
Gutachten in freier Form haben keinen
vorgegebenen Aufbau, allerdings haben
sich die in . Tab. 1 aufgeführten Grund-
sätze [8] bewährt, wobei Abweichungen
im Einzelfall sinnvoll sein können.

Wie werden Gutachten vergütet
und wer haftet?

Die Vergütung eines Gutachtens erfolgt
entweder pauschal oder nach Arbeitsauf-
wand. Gerichtliche Gutachten werden in
Deutschland aktuell je nach Komplexität
der Fragestellung mit einem Stundensatz
zwischen 80 und 120 (ggf. zzgl. Umsatz-
steuer) vergütet, der oft als nicht leistungs-
gerecht, teils nicht einmal kostendeckend
angesehen wird [9]. Die Vergütung bei
Privatgutachten wird daher je nach Exper-
tise in der Regel höher angesetzt. Beste-
hen bereits im Vorfeld Zweifel am Umfang
des Arbeitsaufwandes, wenn beispielswei-
se der vorgegebene Kostenrahmen deut-
lich überschritten wird, sollte dies idealer-
weise vorabmit demAuftraggeber geklärt
werden.

Andieser Stelle sei darauf hingewiesen,
dass eine persönliche Haftung des Gut-
achters für im Zusammenhang mit seiner
Tätigkeit verursachte Schäden nicht aus-
geschlossen ist [1, 9]. Es empfiehlt sich,
vorab mit der eigenen Versicherung zu

klären, ob derartige Schäden abgedeckt
sind. Patienten sind in vollemUmfang auf-
zuklären – auch über die fehlende gutach-
tenbezogene Schweigepflicht gegenüber
dem Auftraggeber.

Fazit

Die gutachterliche Tätigkeit ist ein wich-
tiger Bestandteil unseres Rechtssystems.
Radiologinnen und Radiologen kommt ei-
ne besondere Rolle bei der Interpretation,
aber auch der (manchmal begrenzten) In-
terpretierbarkeit von Bilddatensätzen zu.
Die Bandbreite radiologischer Gutachten
ist enorm und reicht von der Feststellung
einzelner Unfallverletzungen über Fragen
der Berufsunfähigkeit oder des Grades der
Behinderung bis hin zur Beurteilung von
schwerwiegenden Behandlungsfehlern.
Dabei können unterschiedliche Rechtsge-
biete betroffen sein, die jeweils eigene
Anforderungen an Gutachten stellen.
Mit Blick auf Kausalitäts- und Bewer-
tungsfragen sollte daher der Grad der
Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen ei-
nes bestimmten Zusammenhangs ebenso
klar benannt werden wie die zugrundge-
legten Daten und Überlegungen.
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